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RS OGH 1994/2/3 8Ob614/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1994

Norm

ABGB §1299 A3

ABGB §1300 D

Rechtssatz

Jedermann soll darauf vertrauen können, daß Personen, die Berufe oder Geschäfte ausüben, die besondere

Fähigkeiten erfordern, diese auch tatsächlich besitzen. (hier: Dienstnehmer des Wiener Bodenbereitstellungsfonds und

Stadterneuerungsfonds).
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